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Zustimmung an Gemeindeversammlung 

Die Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2010 
kann durchaus als Meilenstein in der Geschichte 
unseres Dorfes bezeichnet werden. Traktandiert 
waren Geschäfte von grosser Tragweite, welche 
die Zukunft von Trimstein massgeblich zu beein-
� ussen vermögen.

Von 369 Stimmberechtigen nahmen 93 Personen 
an den Verhandlungen teil. Das Reglement über 
die Ablösung der burgerlichen Ansprüche (ver-
bunden mit einer Ablösungssumme von rund 
Fr. 70`000.00) wurde mit 90 JA-Stimmen ange-
nommen. Die Versammlung reagierte damit mit 
grossem Verständnis und Wohlwollen auf ein 
komplexes und langjähriges Geschäft. 

Das Übertragungsreglement Zivilschutz, die neue 
Wasserleitung sowie die Gemeinderechnung 
2009 wurden ebenfalls mit grosser Zustimmung 
genehmigt.

Die Spannung in der Mehrzweckhalle stieg merk-
lich an, als es zum Geschäft «Aufnahme von Ver-
handlungen über einen Zusammenschluss mit 
der Einwohnergemeinde Münsingen» ging. 
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In einer fairen und offenen Diskussion äusserten 
auch Kritiker ihre Bedenken zu einem Zu-
sammenschluss. Die freundlich vorgetragenen 
Voten waren geprägt von Verantwortungsbe-
wusstsein und echter Sorge über die zukünftige 
Entwicklung unseres Dorfes. Mit der Aussage: 
«nicht alles was grösser wird ist auch besser», 
könnte man die skeptischen Wortäusserungen 
zusammenfassen.

Der Auftrag, die Eigenständigkeit nochmals zu 
überprüfen und diese Abstimmung um ein Jahr 
zu verschieben, wurde mit 76 zu 8 Stimmen ab-
gelehnt. Schlussendlich sprachen sich 76 der an-
wesenden Stimmberechtigten für die Aufnahme 
von Verhandlungen über einen Zusammenschluss 
mit der Einwohnergemeinde Münsingen aus.

Das räumliche Entwicklungskonzept REK (Richt-
plan) steht in einem direkten Zusammenhang 
mit der Aufnahme von Verhandlungen. Viel-
leicht auch deshalb blieb die Beratungsrunde 
ungenutzt und es sagten 77 Stimmberechtigte 

JA zu einem Kredit von Fr.70´000.00 für die 
 Erarbeitung eines REK.

Das neue Gemeinderatsmitglied heisst Roland 
Saurer, ist 26-jährig, wohnt im Eichi und über-
nimmt das Ressort Bau von seinem Vorgänger 
Bruno Schneider. Ursula Guldimann Scheidegger
tritt die Nachfolge von Marianne Thalmann als 
Mitglied der Schulkommission an. Es ist sehr 
erfreulich, dass sich immer wieder Menschen 
� nden lassen, die sich für ein Amt in der Ge-
meinde zur Verfügung stellen. Dies trotz grosser 
Arbeitsbelastung und mit einem bemerkens-
werten Einsatz für die Gemeinde. 

Insgesamt verlief auch diese Gemeindever-
sammlung mit gegenseitiger Respektnahme. 
Andersdenkende wurden nicht ausgegrenzt, 
den Votanten aufmerksam zugehört und der 
Arbeit des Rates Achtung gezollt. Auch eine 
Sternstunde der gelebten Demokratie!

Lelia Arn Müller

Marianne Thalmann und Bruno Schneider 
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Feuerwehr Münsingen-Trimstein

Seit dem 1. Januar 2009 ist die Feuerwehr Trimstein 
in der Feuerwehr Münsingen integriert. Die «Mün-
siger Feuerwehr» hat unsere Leute aus Trimstein 
aufgenommen, als ob sie schon immer zusammen 
gewesen wären. Was seitens der Gebäudeversi-

cherung schon längstens gefordert, aber in der 
Eigenständigkeit als Feuerwehr Trimstein aus � nan-
ziellen und personellen Gründen nicht möglich war, 
ist nun Tatsache geworden. Wir konnten in der 
neuen Organisation «Feuerwehr Münsingen-Trim-
stein» den ersten «Trimschter» zum Atemschutz-
träger ausbilden.

Übrigens: 

Am 17. September 2010, um 18.45 Uhr, � ndet die 
Hauptübung in Trimstein statt.
Ort: Hans Steiner, Landesprodukte
Zu dieser Uebung ist die ganze Dorfbevölkerung 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Euren 
Besuch!
 Tinu Schüpbach, 
 Vize Kdt. FW Münsingen-Trimstein
 www.fwmünsingen.ch

Glücki Daniel, erster Trimschter Atemschützler in der 
FW Münsingen-Trimstein

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen mit un-
serem Regenschirm für ein und zwei Personen 
in Lemonfarbe und dem Aufdruck Feuerwehr 
Münsingen-Trimstein.

   

Preis pro Stück: Fr. 35.–

Zu beziehen bei: 
  
Gemeindeverwaltung Trimstein oder 
Tinu Schüpbach, Mätteli, 079 563 74 82
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Die Strassenanstösser werden ersucht, be-
züglich Bep�  anzungen und Einfriedungen 
an öffentlichen Strassen folgende Hin-
weise auf die geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen zu beachten:

1. Bäume, Sträucher und Anp� anzungen, die zu 
nahe an Strassen stehen oder in den Strassen-
raum hineinragen, gefährden die Verkehrsteil-
nehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, 
die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf 
die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger 
Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassen-
gesetz und die Strassenverordnung unter ande-
rem vor:

–  Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kultu-
ren und nicht hochstämmige Bäume müssen 
seitlich mindestens 50 cm Abstand vom Fahr-
bahnrand haben. Überhängende Äste dürfen 
nicht in den über der Strasse freizuhaltenden 
Luftraum von 4,5 m Höhe hineinragen; über 
Geh- und Radwegen müssen mindestens eine 
Höhe von 2,5 m und ein seitlicher Abstand von 
50 cm freigehalten werden.

–  Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf 
nicht beeinträchtigt werden.

–  An unübersichtlichen Strassenstellen  dür-
fen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn 
um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht 
hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, 
landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen 
gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Da-
nach müssen solche P� anzen bis zu einer Höhe 
von 1,2 Metern einen Strassenabstand von 
50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie hö-
her, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurück-
versetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt 
sich auch auf bestehende solche P� anzen.

Bep� anzungen, Zäune entlang öffentlicher Strassen

2. Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, 
die Äste und andere Bep� anzungen laufend 
auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzu-
schneiden. An unübersichtlichen Strassenstel-
len sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärt-
nerische und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. 
Mais) in einem genügend grossen Abstand 
gegenüber der Fahrbahn  anzup� anzen, da-
mit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig 
gemäht werden müssen. Die Grundeigentü-
mer entlang von Gemeindestrassen und von 
öffentlichen Strassen privater Eigentümer ha-
ben Bäume und grössere Äste, welche dem 
Wind und den Witterungsein� üssen nicht ge-
nügend Widerstand leisten und auf die Ver-
kehrs� äche stürzen können, rechtzeitig zu 
beseitigen. Sie haben die Verkehrs� äche von 
hinunter gefallenem Reisig und Blattwerk zu 
reinigen. Entlang von Kantonsstrassen obliegt 
diese Aufgabe dem Tiefbauamt des Kantons 
Bern. 
 
3. Nicht genügend geschützte Stacheldraht-
zäune müssen einen Abstand von 2m vom Fahr-
bahnrand bzw. 0,5 m von der Gehweghinter kante 
einhalten.

  Tiefbauamt des Kantons Bern
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Erstellung Naturgefahrenkarte

Diverse Gemeinden aus dem ehemaligen Amt 
Konol� ngen haben die Arbeitsgemeinschaft 
Kellerhals + Haefeli AG/Kissling + Zbinden AG, 
Bern, mit der Erstellung der Naturgefahrenkarte 
beauftragt. Im Rahmen der auszuführenden Ar-
beiten � nden seit ca. Mitte April bis im Oktober 
2010 Feldbegehungen in den Gemeinden statt. 
Die Begehungen dienen dazu, die Grösse mög-

licher Hochwasser- und Massenbewegungser-
eignisse zu bestimmen und deren Auswirkungen 
auf die besiedelten Gebiete abzuschätzen. Die 
fertige Gefahrenkarte wird Ende Jahr vorliegen. 
Sie dient sowohl den Gemeindebehörden als 
auch den Grundeigentümern zur Beantwortung 
der Fragen, welche Naturgefahren wo, wie häu-
� g und wie stark auftreten.

Identitätskarten und Pässe

Seit 1. März 2010 werden Pässe und Identitäts-
karten von den sieben Ausweiszentren des Kan-
tons Bern ausgestellt (Bern, Thun, Langnau i.E., 
Langenthal, Interlaken, Biel und Courtelary). Wir 
empfehlen Ihnen dringend, die Gültigkeit Ihrer 
Reisepapiere rechtzeitig zu prüfen. Die persön-
liche Vorsprache für die Beantragung eines Aus-
weises ist nur nach vorgängiger Terminreserva-
tion möglich. Sie erfahren dort auch, welche der 
folgenden Unterlagen Sie mitbringen müssen:

–  Alter Pass oder/und alte Identitätskarte
–  Niederlassungsausweis
–  Wenn ein Ausweis für ein Kind bestellt wird: 

Ausweis der begleitenden Person (gesetzliche 
Vertretung), Familien- oder Geburtsschein, Sor-
gerechtsnachweis (bei geschiedenen/nicht ver-
heirateten Eltern).

Kinder und unmündige Personen sind durch die 
sorgeberechtigte Person resp. den Vormund zu 
begleiten. Bei der Vorsprache werden als bio-
metrische Merkmale das Gesichtsbild – welches 
ebenfalls als Foto auf dem Ausweis erscheint 
– und zwei Fingerabdrücke aufgenommen. Es 
muss kein Foto mehr mitgebracht werden. Die 
Gebühr ist direkt beim Ausweiszentrum zu be-
zahlen. Die Ausweise erhalten Sie nach max. 10 
Arbeitstagen per Einschreiben zugestellt.

Terminreservation

Telefon 031 635 40 00 
Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 17:00 Uhr
oder www.schweizerpass.ch
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Pilzkontrolle

Schon bald beginnt die Pilzsaison. Jung und Alt 
werden auf der Pirsch nach dieser Delikatesse 
sein. Immer wieder kommt es aber vor, dass auch 
erfahrene Pilzsammler daneben greifen und ihre 
Gesundheit mit giftigen Sorten gefährden. Herr 
Hanspeter Lehmann, Pilzkontrolleur, kontrolliert 
die Pilze für die Gemeinde Freimettigen und 
Konol� ngen. Er hat angeboten, dies auch für die 
Einwohner der Gemeinde Trimstein zu machen.

Ab Dienstag, 10. August bis voraussichtlich 
30. Oktober 2010 können Sie Ihre Pilze kon-
trollieren lassen. Hanspeter Lehmann wird Sie 
wie folgt im Werkhof der Gemeinde Konol� n-
gen, Emmentalstrasse 69, empfangen:

– Dienstag, 19.00 bis 20.00 Uhr
– Samstag, 18.00 bis 19.00 Uhr

Die Kosten pro Kontrolle betragen Fr. 5. – 
(Einheitspreis). 

Achten Sie bitte auf Folgendes: Gemäss Natur-
schutzverordnung des Kantons Bern (Art. 23) ist 
das Sammeln von Pilzen an den ersten sieben 
Tagen jedes Monats verboten , d.h. an diesen 
Tagen � ndet auch keine Kontrolle statt. Es dürfen 
maximal zwei Kilo Pilze pro Person und Tag 
gesammelt werden. Weitere Informationen � n-
den Sie auch unter www.vapko.ch.
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Sachkundenachweis für Hundehalter

Hunde leben besonders eng mit dem Men-
schen zusammen. Um den richtigen Umgang 
mit den Tieren zu lernen, müssen sich künf-
tige Hundehaltende ausbilden. Dies gilt für 
alle Hundehalter und für alle Hundetypen. Wo 
und wann die Kurse stattfinden und weitere 
nützliche Informationen erhalten Sie auf der 
Internetseite www.skn-kurse.ch . Die Suche 
ist einfach aufgebaut. Suchen Sie sich in der 

nach Postleitzahl sortierten Liste einen geeig-
neten Kurs aus.

Bitte beachten Sie: 

Wer einen Hund erwirbt und vor dem 1. Sep-
tember 2008 noch keinen Hund besass, muss 
entsprechende Hundehalterkurse absolvieren.

Hundetaxe 2010

Gemäss dem kantonalen Gesetz über die Hunde-
taxe muss für jeden im Kanton Bern gehaltenen 
Hund, der am 1. August 2010 mehr als drei Mo-
nate alt ist, eine Hundesteuer entrichtet werden. 
Die Gemeindeversammlung hat diese Steuer 
auf Fr. 60.– pro Hund festgelegt. Den uns be-

kannten Hundehaltern wird im August eine 
Rechnung für die Hundetaxe 2010 zugestellt. 
Kontrollmarken werden nur noch auf Verlangen 
abgegeben. Neue Hundehalter werden gebeten, 
sich bis Ende August  bei der Gemeindeverwal-
tung, Telefon 031 839 20 78 , zu melden.

Wer im Kanton Bern eine Katze, einen Hund oder 
ein anderes herrenloses Haustier � ndet, muss dies 
dem Berner Tierschutz mitteilen. Der Berner Tier-
schutz nimmt die Aufgaben der kantonalen Mel-
destelle wahr. Die Meldungen können während 
den Bürozeiten telefonisch unter der Gratisnum-
mer 0800 1844 00 gemacht werden oder auch 
per E-Mail (meldestelle@bernertierschutz.ch ) 

und per Post (Berner Tierschutz, Postfach 37, 
3020 Bern). Eigentümerinnen und Eigentümer, 
denen ihr Haustier abhanden gekommen ist, 
können sich ebenfalls an diese Stelle wenden. 
Ihnen steht während den Bürozeiten die kosten-
p� ichtige Nummer 0900 1844 00 zur Verfügung. 
Vermisstmeldungen sind auch per E-Mail und per 
Post möglich.

Meldestelle für Findeltiere
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Auf Empfehlung eines Spezialisten hat die alte 
Eiche beim Sportplatz einen P� egeschnitt er-
halten, weil sie beim letzten Schneedruck in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Spezialist 
informierte uns, dass die Eiche die nächsten 10 
Jahre in ihrer Form und Grösse nicht überleben 
wird. Aus diesem Grund haben wir entschieden, 
in der Nähe eine neue Eiche zu p� anzen. So ge-
schehen am 10. April dieses Jahres. Mit Schau-
fel und junger Eiche trafen wir uns also vor Ort. 
Nach einigen Minuten des Grabens mussten 
wir feststellen, dass unser Vorhaben auf dem 
steinigen Boden etwas länger dauern wird als 
vorgesehen. So organisierten wir noch weitere 

Neup�  anzung Eiche beim Sportplatz

Werkzeuge, um unserem Ziel näher zu kommen, 
ein genügend grosses Loch zu graben in welches 
die junge P� anze gesetzt werden kann. Der am 
Boden liegende Schafmist kam uns gerade recht 
um der Eiche ein optimales Bett errichten zu 
können. Nach dem Platzieren des Baumes und 
dem nachfolgenden Zuschaufeln und Angiessen 
schlugen wir noch einen Pfahl ein um der Eiche 
Halt zu geben, bis sie eine gewisse Grösse er-
reicht hat. Wir hoffen jetzt, dass die Jungp� anze 
gut anwächst und die alte Eiche doch noch ein 
paar Jahre da steht.

Landschaftskommission Trimstein
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Muttertags-Morgenessen der Hornussergesellschaft

Am Muttertag, 10. Mai 2010, fand wie jedes 
Jahr, das Muttertags-Morgenessen statt. Bei 
Züpfe, Chäs und Rösti konnte man Örgelimusik 
geniessen. Der Anlass wurde mit dem Zwirbelen 
und den schönen Preisen abgerundet. Die Stim-
mung war super! 

Die Junghornusser waren eifrig mit Geschirr 
wegräumen beschäftigt und schauten gut zu 
unseren Gästen. Das Frühstück war gratis, wo-
bei ein Kässeli für die Kollekte beim Ausgang 

aufgestellt war. Der Erlös � iesst in die Kasse 
der Nachwuchshornusser. Organisiert wird das 
Morgenessen von der Hornussergesellschaft 
Trimstein. Das diesjährige Muttertags-Morgen-
essen hatte viele Besucher, welche zufrieden 
und gesättigt nach Hause gingen. 

Herzlichen Dank für Euren Besuch und bis zum 
nächsten Muttertags-Morgenessen! 

Bendicht Moser
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Alterssitz Neuhaus Aaretal AG  

Ich ziehe in das neue Haus im Neuhaus! 

Lebensraum mit Begleitung und wunderschöner Aussicht ins Aaretal 

Die Geschichte 1725   Bau des Landsitzes durch den Patrizier Georg Steiger 

   1905 – 2002   Ort für den Aufenthalt von kranken und betagten
     Menschen unter der Leitung der Stadt Bern 

   2003   Übernahme des Betriebes durch die regionale 
     Trägerschaft ANA AG 

2009  Ausführung Neu- und Umbauprojekt Etappe 1, 
  Pflegehaus für 60 Bewohnerinnen und Bewohner 

2010  ab September Bezug Neues Haus 

2011/12 Ausführung Etappe 2 
  Wohnen im Haus Balance – wir realisieren am Standort  
  Neuhaus Kleinwohnungen mit den Dienstleistungen
  Begleitung und Hotellerie nach ihrer Wahl.  

Das Angebot  Wir gestalten mit den betagten und behinderten Menschen, welche
   auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, einen Lebensraum mit 
   Begleitung.  

Mittendrin im Aaretal  wohnen im komfortablen Pflegehaus auf  
   5 Wohngruppen 60 Bewohnerinnen und Bewohner.  

   Mit Freude an der Arbeit und Kompetenz unterstützen wir Sie 
   in ihren Aktivitäten des täglichen Lebens - rund um die Uhr.
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Speisereste sind Küchen- und Speiseabfälle aus 
Betrieben, in welchen Lebensmittel für den un-
mittelbaren Verzehr hergestellt werden, d.h. aus 
Gaststätten und anderen kollektiven Haushal-
tungen wie Spitälern, Heimen, Kasernen usw., 
welche bis anhin oft an Schweine verfüttert wur-
den. Regelmässige Ausbrüche von Schweinepest 
in verschiedenen europäischen Ländern sowie 
der Ausbruch und die Verbreitung der Maul- 
und Klauenseuche in Grossbritannien im Jahr 
2001 werden auf die unkorrekte Verfütterung 
von Speiseresten an Schweine zurückgeführt. 

Verfütterungsverbot von Speiseresten ab 1. 7. 2011

Aus diesen Gründen ist in der europäischen Uni-
on (EU) diese Praxis seit 2002 verboten. In der 
Schweiz wird das Verfütterungsverbot von Spei-
seresten ab 1. Juli 2011 in Kraft treten. 

Nicht betroffen von diesen Bestimmungen 
sind Speisereste aus privaten Haushaltungen.

Für nähere Informationen über die zukünftige 
Behandlung von Speiseresten kann bei der Ge-
meindeverwaltung ein Merkblatt des Kantons 
bezogen werden.

Rundum vorgesorgt.
Wir beraten Sie individuell und umfassend. In 
allen Lebensphasen, in sämtlichen Versiche-
rungs- und Vorsorgefragen. Damit Sie sich im 
entscheidenden Moment stets auf die Leistungen 
der Allianz Suisse verlassen können. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Hauptagentur Jürg Heiniger
Neue Bahnhofstrasse 14, 3110 Münsingen
Tel. 058 357 17 57, Fax 058 357 17 50

Ihre Berater: Hauptagent, Jürg Heiniger, Mobile 079 444 78 29
juerg.heiniger@allianz-suisse.ch
Vorsorgeberater, Martin Schorer, Mobile 079 242 63 57
martin.schorer@allianz-suisse.ch

Jetzt Offerte anfordern.
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15 Jahre Eisenplastiken Tinu Schüpbach

Tinu Schüpbach ist 1964 in Thun geboren und 
seit 1980 in Trimstein wohnhaft. Nach der Schu-
le liess er sich in Trimstein zum Bauern ausbilden. 
Zu dieser Zeit hatte Tinu noch keine Beziehung 
zur Kunst. Der Bezug zur Natur, den man später in 
seinen Arbeiten sehen kann, existierte aber schon 
damals. Er konnte sich nicht vorstellen, in einem 
Büro zu arbeiten. Nach der Lehre arbeitete er 
bis zur Rekrutenschule auf seinem Beruf weiter. In 
dieser Zeit lernte er seine Frau kennen. Nach der 
RS liess er sich beru� ich weiterbilden und besu-
chte zwei Winterkurse einer landwirtschaftlichen 
Schule. Doch die Freude an seiner Arbeit ging mit 
der Zeit verloren und so beschloss er, nach einer 
anderen Tätigkeit Ausschau zu halten. Nach einer 
Anstellung als Futtermüller liess er sich zum Lage-
risten ausbilden. Danach folgte nach einer Weiter-
bildung trotz allem ein Bürojob als Einkäufer. Seit 
April 2006 arbeitet er als Hauswart in einem Alters-
heim.

Tinus künstlerische Laufbahn begann 1995, 
als er für seine Frau einen Vogel aus Eisen zu-
sammenschweisste. 1997 dann die erste Aus-
stellung. Weitere Ausstellungen folgten und 
Künstler wie Ted Scapa zählen heute zu seinem 
Kundenkreis. Die letzte Präsentation war 2009 
in der Eingangshalle der Spar- und Leihkasse 
Münsingen.

Seit 2004 sind regelmässig alle 2 Jahre Ausstel-
lungen im Mätteli in Trimstein. Die 15-jährige Jubi-
läumsausstellung � ndet am 28.+ 29. August 2010 
statt, zu der Sie herzlich eingeladen sind. Nähere 
Angaben � nden Sie unter www.tinuschuepba.ch 

 Auszug aus der Dokumentation 2005 
 von Stefan Spieler Münsingen
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�/�Y�Z�I�V�X�W�����(�E�R�O�W�E�K�Y�R�K�I�R�����'�%�(���4�P�m�R�I�����+�I�F�Y�V�X�W�O�E�V�X�I�R�����(�M�K�M�X�E�P�H�V�Y�G�O����

�&�V�S�W�G�L�‚�V�I�R�����4�V�S�W�T�I�O�X�I�����&�E�R�R�I�V�����*�P�]�I�V���^�Y�Q���*�M�W�G�L�I�V���4�V�M�R�X���7�L�S�T��
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Christen Schreinerei AG
Kilchacker 26, 3083 Trimstein
Telefon 031 832 49 30
Telefax 031 832 49 31
www.christen-boll.ch

Christen Zimmerei AG
Rämelgässli 1, 3067 Boll
Telefon 031 839 18 10
Telefax 031 839 01 41
www.christen-boll.ch

Der starke Partner 
in Ihrer Region

KIRCHDORF

KONOLFINGEN

WICHTRACH

WORB

GERZENSEE

KIESEN-OPPLIGEN

RUBIGEN

MÜNSINGEN
Dorfplatz 5
3110 Münsingen
Telefon 031724 11 11
www.slm-online.ch
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Aprikosen-Apfelkompott 
mit Joghurt und Walnüssen

Zubereitung

Apfel vierteln und entkernen. Die Apfelvier-
tel längs halbieren und in Scheiben schneiden.  
Honig in einem Topf erhitzen, Äpfel zugeben und 
andünsten. 
Aprikosen vierteln und zugeben. Vanilleschote 
längs halbieren, das Mark herauskratzen und mit 
der Schote zu den Früchten geben. Apfelsaft und 
den Saft der Zitrone zugeben. 
Offen bei milder Hitze ca. 30 Minuten köcheln, 
dann leicht abkühlen lassen. Kon� türe unter-
mischen.
Inzwischen Zucker in einem Topf karamellisieren. 
Zimtpulver und Walnüsse zügig unterrühren, 
dann alles auf ein Stück Backpapier geben und 
abkühlen lassen.
Das Kompott in 4 Dessertgläser füllen. Sahne-
joghurt kurz durchrühren  und auf das Kompott 
geben. Walnüsse grob hacken und kurz vor dem
Servieren auf dem Joghurt verteilen.
  

Zutaten

– 1 säuerlicher Apfel 
– 3 EL Honig
– 150 g getrocknete Aprikosen
– 1 Vanilleschote
– 300 ml Apfelsaft
– ½ Zitrone
– 1–2 El Aprikosenkon� türe
– 6 El Zucker
– ½ Tl Zimtpulver
– 150 g Walnusskerne
– 400 g griechischen Sahnejoghurt   
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Sudoku

Inseratpreise Trimschte-Poscht:

1�8 Seite (73x53) Fr. 30.– pro Ausgabe
 (Jahresabo Fr. 80.–)

¼ Seite (150x53 od. 73x110) Fr. 50.– pro Ausgabe
 (Jahresabo Fr. 140.–)

½ Seite (150x106) Fr. 80.– pro Ausgabe
 (Jahresabo Fr. 220.–)

Redaktionsschluss nächste Trimschte-Poscht:
Nr. 3, 2. September, erscheint September 2010

Redaktion
Lelia Arn Müller, Anita Rüegger, Heidi Zumbrunn

Trimstein 

Gemeindeverwaltung
Horn 40b, 3083 Trimstein
Telefon 031 839 20 78
Telefax 031 839 90 14
E-Mail  gemeinde@trimstein.ch

Schalteröffnungszeiten

Dienstag 08.00 bis 11.00 Uhr
Mittwoch 16.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr
Schalterbesuche sind nach Vereinbarung auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.

        Chumm doch 

    ou a üsi  

 1. Ouguscht-Fiir !

Regeln

Füllen Sie alle Felder und Reihen 

mit den Zahlen 1 bis 9 in belie-

biger Reihenfolge aus. Das Rät-

sel ist gelöst, wenn in jeder ho-

rizontalen und vertikalen Reihe 

sowie jedem der neun Quadrate 

jede Zahl nur einmal vorkommt.

Lösung


